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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    1 
 
AWB 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    2 
 
Westnetz 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die tatsächliche Lage der eingetragenen Leitungen kann nach 
Angaben der Westnetz abweichen.  
Im Falle von baulichen Veränderungen/Neuerrichtung von Ge-
bäuden auf den betreffenden Grundstücken sollte die Westnetz 
rechtzeitig informiert und das weitere Vorgehen abgestimmt 
werden.  
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    2 
 
Westnetz 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    3 
 
Gesundheitsa. 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    4 
 
RMR 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    5 
 
Stadtwerke 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    6 
 
ENM 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genaue Lage bzw. Ausprägung möglicher neuer oder zu-
sätzlicher Baukörper kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht fest-
gelegt werden.  
Werden Grundstücke neu aufgeteilt oder Grundstücksteile ver-
äußert, sind die bestehenden Hausanschlüsse dinglich zu si-
chern.  
Im Falle einer geplanten Neubebauung/Überbauung von Lei-
tungen ist die ENM rechtzeitig in die diesbezüglichen Planun-
gen einzubeziehen, um Lösungsmöglichkeiten zu eroieren. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    6 
 
ENM 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    7 
 
Landesarchäolo. 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechende Textfestsetzung wird im Rahmen einer re-
daktionellen Überarbeitung der Unterlagen wie gewünscht an-
gepasst. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    7 
 
Landesarchäolo. 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    8 
 
Vodafone 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    9 
 
Landesdenkmal 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Der Rat der Stadt Mayen nimmt die Anregungen der Generaldi-

rektion kulturelles Erbe – Landesdenkmalpflege zur Kenntnis 
und beschließt wie folgt: 
 
Um dem Gebot einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Innen-
entwicklung/Nachverdichtung Rechnung tragen zu können, soll 
an der Ausweisung von drei Vollgeschossen festgehalten wer-
den.  
 
Hinweis: 
Die angrenzenden Gebäude Nr. 30 und 28 verfügen über Ge-
bäudehöhen von 14m und 15m (vgl. RLP in 3D). 
 
Da die getroffenen Festsetzungen künftige Bauvorhaben be-
reits ausreichend reglementieren, sollen darüber hinaus keine 
weiteren Einschränkungen festgesetzt werden. 
 
Aus diesem Grund wird der Anregung der Landesdenkmalpfle-
ge dahingehend gefolgt, dass das festgesetzte Baufenster 
(WA1) im Rahmen einer redaktionellen Überarbeitung der 
Planunterlagen geteilt und um den gewünschten Abstand von 
7m zurückgenommen wird.   
 
 
Beschluss: 
 
Einstimmig Ja Nein Enthaltungen     
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    9 
 
Landesdenkmal 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    10 
 
LGB 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des bisher durchgeführten Verfahrens wurden kei-
ne Rechte geltend gemacht bzw. keine entsprechenden Forde-
rungen erhoben. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    10 
 
LGB 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    10 
 
LGB 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    11 
 
Privat 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Der Rat der Stadt Mayen nimmt die Anregungen des Herrn 

Thömmes zur Kenntnis und beschließt wie folgt: 
 

1. Das betreffende Gebäude „Im Möhren 40“ verfügt über 
eine Gebäudehöhe von 14,2m über Gelände (Quelle: 
RLP in 3D). Ein genauer Bezugspunkt ist nicht be-
kannt. 
Für die geplante Neubebauung in diesem Bereich 
(WA2) wurde eine maximale Gebäudehöhe von 13m 
bezogen auf eine NN-Höhe von 246,5 m festgelegt. 
In wie fern diese mit der Höhe des Gebäudes „Im Möh-
ren 40“ tatsächlich korrespondiert ist nicht näher be-
kannt, der betreffende Bereich des Plangebietes liegt 
jedoch nachweisbar tiefer. Aufgrund der getroffenen 
Festsetzungen ist somit davon auszugehen, dass sich 
hier gegenüber der Bebauung „Im Möhren 40“ keine 
gravierenden Unterschiede ergeben werden. 
Darüber hinaus sind negative oder gar unverhältnis-
mäßige Auswirkungen für die vorhandene Bebauung  
nicht erkennbar, da sich die künftige Bebauung in aus-
reichendem Abstand (mind. 17,5m) und östlich der be-
stehenden (Stichwort Schattenwurf) befindet. 
 

2. Die Vorgaben des Bebauungsplanes sind für die künf-
tigen Bauherren bindend und daher einzuhalten. Eine 
Information von Nachbarn oder sonstigen Personen 
nach Fertigstellung von Bauvorhaben erfolgt nicht. 
 

3. Die Entwässerungsthematik wurde im Vorfeld vom  
AWB geprüft. Negative Auswirkungen (bspw. für die 
vorhandene Bebauung) sind nicht zu befürchten. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Gartenstraße"  
 

Nr. 

    11 
 
Privat 

Behandlung der Anregungen gem. §  3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aufgrund der getätigten Ausführungen wird an den bisherigen 
Festsetzungen und Ausweisungen unverändert festgehalten. 
 
 
Beschluss: 
 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




